
4. Änderung der Satzung zur Erhebung einer Kurtaxe in der Stadt llsenburg (Harz)

§ 3 Höhe der Kurtaxe

Die Kurtaxe wird nach der Dauer des Aufenthaltes  bemessen.  An - und Abreise rechnen als

ein Tag. Die Kurtaxe beträgt täglich pro Person 2,09 € incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
(Grundbetrag) zuzüglich O,41 € (für das Jahr 2018) je kurtaxpflichtige Ubernachtung für das
Harzer Urlaubsticket (HATIX). Die jährliche Progression von O,O1 € pro Jahr und
kurtaxpflichtiger Übernachtung ab 2019 wird jährlich vom Grundbetrag (2,09 €) abgezogen
und dem HATlX- Beitrag zugerechnet. Dies erfolgt solange, bis ein Kurtaxbetrag

(Grundbetrag) von 2,00 € erreicht ist.

Der Betrag i.H. von 0,41 € für 2018 und die Anpassung in den Folgejahren wird von der
Stadt Ilsenburg (Harz) als pauschale FahrentgeIterstattung an die Harz AG weitergeleitet.

§ 12 In- Kraft-Treten

Die 4. Änderung der Satzung tritt am 01.01.20'18in Kraft.

Alle weiteren Inhalte der ßatzung bleiben unberührt.
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